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Gibt es ein Menschenrecht auf  ethische Bildung? 

Is There a Human Right to Ethical Education? 

GERHARD KRUIP* 

Today, individuals are challenged by a world of growing complexity. They need a lot of capabilities, 
among them also ethical capabilities like moral sensibility, powers of moral judgement and moral 
argumentation, moral motivation and moral responsibility. On the other hand, also modern societies 
need ethically qualified individuals for their own functioning and their social integration. This is even 
true for the economic subsystem of society. Therefore, the right to education, declared in the UN-
Universal Declaration of Human Rights of 1948, also implies a right to ethical education. The 
article ends giving some indications to the practical consequences for training and continuing education.  
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1. Der wachsende Bedarf ethischer Bildung in der ‚Multioptionsgesellschaft‘ 
Dass die Welt, in der wir leben, komplexer und unübersichtlicher geworden ist, ist ein All-
gemeinplatz, dessen Aussage trotzdem richtig ist. Auf Grund der miteinander zusammen hän-
genden und sich gegenseitig verstärkenden Prozesse der funktionalen Differenzierung, der 
Globalisierung, der Individualisierung und der Pluralisierung wurden die Einzelnen heraus-
gelöst aus relativ stabilen, überkommenen Lebenszusammenhängen. Die meisten Men-
schen haben heute viel mehr Alternativen, können und müssen sich immer wieder ent-
scheiden, was sie tun, lassen und denken wollen oder sollen. Selbstverständlich hängt die 
Zahl der Möglichkeiten auch ab von Herkunft, Geschlecht, Bildung und sozioökonomi-
schen Ressourcen, aber sogar die Ärmsten der Armen besitzen heute mehr Alternativen 
und Entscheidungsmöglichkeiten wie -zwänge als ihre Vorfahren. Neben vielen anderen 
zeitdiagnostischen Begriffen (vgl. Schimank et al. 2007), die zur Charakterisierung der Ge-
genwart verwandt wurden, ist der der ‚Multioptionsgesellschaft‘ besonders gut geeignet, 
diesen Sachverhalt zu kennzeichnen (vgl. Gross 1994), da er nicht nur die steigende Kom-
plexität beschreibt, sondern zugleich auf die darin enthaltene Dynamik aufmerksam macht: 

„Die endlose und kompetitive Ausfaltung neuer Möglichkeiten ist omnipräsent, 
nicht nur in den Regalen der Supermärkte, sondern auch im Reich des Geistes. 
Die rasche Folge von die Lebenswirklichkeit als Parallelwelten begleitenden, einan-
der kommentierenden und konkurrierenden Theorie- und Sinnwelten offenbart 
einen Welt-, Menschen- und Selbstverbesserungszwang, der endlose Folge und 
weitertreibende Ursache der gleichen gesellschaftlichen Dynamik ist.“ (ebd.: 11) 
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Wer sich in dieser Multioptionsgesellschaft bewegt, steht ständig vor neuen Entschei-
dungen. Es sind Entscheidungen zu treffen über Fragen, die früher gar nicht zu ent-
scheiden waren, weil einem natürliche Prozesse, gesellschaftliche Konventionen oder 
autoritative Entscheidungen gar keinen Raum zu eigener Entscheidung ließen. Es 
stehen Entscheidungen an, für die es bislang keine Modelle gibt, sondern ad hoc neue 
Lösungen oder mindestens Verfahren zur Annäherung an eine Lösung entwickelt 
werden müssen. Schlimmer noch: es muss zudem ständig neu entschieden werden, 
nach welchen Kriterien man sich dabei orientieren möchte, denn es gibt auch eine 
Vielzahl von Orientierungsangeboten, die alle umstritten bleiben. Es kann nicht im-
mer nur nach dem Kriterium entschieden werden, welche aktuelle Entscheidung zu-
künftige Entscheidungen möglichst lange offen hält. In früheren Zeiten gaben ethi-
sche Werte und moralische Regeln relativ klar vor, nach welchen Kriterien praktische 
Rationalität vorzugehen habe. Heute ist dies alles offensichtlich sehr viel schwieriger 
geworden, was u. a. einen Boom an Ethik-Literatur ausgelöst hat. Allerdings ist Gross 
(1994) hinsichtlich der Chancen zur Orientierung durch Ethik angesichts der ständig 
noch gesteigerten Vielzahl von Optionen sehr pessimistisch:  

„Der Diskurs über die universalistische Ethik (die wie eine Art Krönung euro-
amerikanischen Fortschrittsprogrammes erscheint), eskortiert das Steigerungs-
programm der Moderne auf einer Seins- und Reflexionshöhe, die die bange Frage 
laut werden lässt, ob man begriffen haben muß, was ein gutes Leben ausmache, um 
ein gutes Leben zu leben, (…). Dem Schweigen der Natur und der Beredtheit der 
Wissenschaft über sie korrespondiert das Schweigen des Menschen und die Beredt-
heit der ethischen Diskurse. Wie immer die Diskussionen über Moral, Tugend, 
eine zeitgemäße Ethik ausfallen, sie demonstrieren auf ihre Weise und mit ihren 
Mitteln jene endlose Optionierung, die nicht nur alle Lebensbereiche und Le-
benssphären erreicht, sondern alle Seinsebenen erklommen und erobert hat. Die 
lautstark angepriesenen rettenden Einsichten und Rezepte sabotieren, indem sie 
optional verwandt werden, geradewegs sich selber.“ (ebd.: 394-395) 

Jedoch ist zu fragen, ob diese Skepsis wirklich in diesem Maße angebracht ist. Beobachtet 
man nämlich Menschen, die sich in ihrer privaten Lebenswelt, in der Öffentlichkeit, der 
Zivilgesellschaft oder im Beruf ernsthaft über die vielen Optionen Gedanken machen 
und sich überlegen, was sie tun wollen oder sollen, so drängt sich keinesfalls der Ein-
druck auf, sie verwendeten ethische Überlegungen immer nur ‚optional‘. Sicher scheinen 
unübersichtlich viele Veröffentlichungen an ethischer Ratgeberliteratur und philosophi-
schen Arbeiten zum Thema ‚Lebenskunst‘ sowie eine gewisse Neuentdeckung ethischer 
Tugenden zunächst ein Indikator für diese Überbietung der Multioptionsgesellschaft 
durch Multioptionalität in den ethischen Diskursen zu sein. Lässt man sich jedoch 
wirklich auf eine Beschäftigung damit ein, so kann man nicht leugnen, dass diese Texte 
von großer Ernsthaftigkeit geprägt sind.1 Und die hohe, weit über philosophische Bin-
nendiskurse hinausgehende Nachfrage nach ihnen lässt sich eigentlich auch nicht an-
ders erklären, als dass die Leser/innen in ihnen auch tatsächlich ethische Orientierung 
suchen. Dem entsprechen Erfahrungen in Schule, Ausbildung und Fortbildung, wo 
lebens- und berufsethische Themen zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnen. Auch 

________________________ 
1  Vgl. z. B. Höffe (2007); Schmid (1998); Horster (2004); Pauer-Studer (2003); Bayertz (2004). 
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konstatieren aktuelle Wertestudien keinesfalls einen Werteverfall oder eine alles erlau-
bende Beliebigkeit, sondern, insbesondere auch bei Jugendlichen, eine bemerkenswer-
te Konstanz der für besonders wichtig gehaltenen Werte und moralischen Überzeu-
gungen.2 Sicherlich werden moralische Regeln nie wirklich universell akzeptiert sein, 
sicherlich wird in vielen Entscheidungsfragen eine gewisse Unsicherheit bleiben, was 
sich wirklich ethisch rechtfertigen lässt, sicherlich wird es immer wieder Menschen 
geben, die sich in ihrem moralischen Handeln durch überkomplexe Situationen und 
unübersichtliche Orientierungsangebote entmutigen lassen, aber trotzdem bietet Ethik 
nach wie vor eine Hilfe beim Versuch, sich dem moralisch Richtigen wenigstens an-
zunähern und zu jedenfalls vorläufig richtigen Entscheidungen zu kommen. 
All dies spricht für einen tatsächlichen Bedarf an Ethik, der mit den erwähnten Heraus-
forderungen einer komplexer werdenden Welt zu tun hat, aber eben – zumindest teilwei-
se – auch so befriedigt werden kann, dass auch unübersichtlichere Gesellschaften, in 
denen über ethische Fragen auch noch ständig gestritten wird, ein einigermaßen fried-
liches und hinsichtlich ihrer moralischen Qualität wohl auch nicht erheblich schlechte-
res Zusammenleben als früher organisieren können, auch wenn dies heute anspruchs-
voller geworden ist. Zur eigenen Lebensbewältigung können Menschen heute kaum 
mehr Konventionen oder Traditionen einfach übernehmen. Dass sie aber in Auseinan-
dersetzung mit ihnen und der Gegenwart eine eigene Lebensorientierung erst entwickeln 
müssen, ist zugleich eine große Chance für die Ethik. Sie suchen und brauchen Mög-
lichkeiten, ihre moralischen Kompetenzen zu entwickeln und weiter zu entwickeln. 
Aber nicht nur die Individuen sind für die erfolgreiche Bewältigung ihres eigenen 
Lebens auf die Ausbildung ethischer Kompetenzen angewiesen, auch die Gesellschaft 
braucht Individuen, die sich, bei aller funktionalen Ausdifferenzierung in verschiedene 
Subsysteme mit ihren Eigenlogiken und diesen Logiken entsprechenden Rollenmustern, 
trotzdem moralische Kompetenzen bewahren. Dies ist nicht zuletzt an der Weltfinanz-
krise 2008-2009 und der durch sie ausgelösten Diskussion über individuelle Verant-
wortung deutlich geworden. Die Krise zeigte, dass es offenbar nicht möglich ist, durch 
Rahmenordnungen und Spielregeln alleine sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlent-
wicklungen kommen kann. Erst durch individuelle Sensibilität für ethisch problemati-
sche Folgen, nur wenn die Handelnden auch Tugenden ausbilden, werden Regeln 
eingehalten und wird der Geist dieser Regeln befolgt, auch dann, wenn durch Kontrolle 
und Sanktionen allein die Einhaltung eben nicht garantiert werden kann. Und wer 
wollte heute noch eine Gesellschaft, in der Kontrolle und Sanktionen allein wirklich 
garantieren, dass es nicht zu Fehlentwicklungen kommen kann? Beide Kirchen, immer 
noch die gesellschaftlich bedeutsamsten moralischen Autoritäten, haben in entspre-
chenden Erklärungen sowohl auf die Notwendigkeit geeigneter Rahmenbedingungen 
wie auf die große Bedeutung individueller Verantwortung hingewiesen.3 Bei aller not-

________________________ 
2  Vgl. Joas et al. (2005); Klages (2001); Kruip (2001). 
3  So in seiner neuen Enzyklika Benedikt XVI. (2009) und die EKD in Rat der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (2009) und schon kurz vorher allgemein mit Blick auf die Verantwortung 
von Unternehmern der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (2008). 
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wendigen Kritik4 zeigt die Rezeption solcher Texte, dass es in dieser Frage nach indi-
vidueller Verantwortung durchaus eine breite gesellschaftliche Zustimmung gibt. 
Das ist auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich klar macht, wie Menschen 
unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen Moral lernen. Hierzu sind besonders 
die Studien von Nunner-Winkler (2001) aufschlussreich. Sie konnte zeigen, dass be-
reits kleine Kinder ein Wissen um moralische Normen erwerben und verstehen, was 
es heißt, etwas kategorisch tun oder nicht tun zu sollen. Schon ab zehn Jahren können 
sie auch entsprechende moralische Prinzipien formulieren. 

„Dieser Wissensaufbau verdankt sich universellen Lernmechanismen. Kinder le-
sen ihr Wissen am Alltagsleben ab: an der Sprachverwendung und an konkreten 
Unterweisungen, an ihren Interaktionserfahrungen und an den sozialen Institu-
tionen, in die sie hineinwachsen.“ (Nunner-Winkler 2001: 321) 

Dass trotzdem der Eindruck eines Werteverfalls entsteht, hängt nach Nunner-Winkler 
(2001) damit zusammen, dass wir uns im Übergang zwischen traditionellen und mo-
dernen Moralvorstellungen befinden, der auch mit einer Veränderung der Motivati-
onsstruktur verbunden ist: „Zunehmend treten rigide Überich-Internalisierungen und 
eine vorreflexiv geprägte Konformitätsdisposition zurück zugunsten einer ich-näheren 
Form moralischer Motivation – einer identitätskonstitutiven Selbstbindung an Moral 
(…)“ (ebd.: 322). Damit wird Moral zu einer Sache eines postkonventionellen ver-
nünftigen Selbst, das sich im Laufe des Lebens durch Erfahrung und Reflexion immer 
weiter selbst bildet. „Wir sind alle unser Leben lang moralisch unterwegs“ (Nöstlinger 
1980: 1; vgl. Winkler 2008). Solche Prozesse können dann auf vielfältige Weisen, auf 
die noch zurückzukommen sein wird, unterstützt und gefördert werden.  

„Moralische Urteilsfähigkeit (…) lässt sich fördern, lässt sich schulen – durch 
offene Diskurse unter allen potentiell Betroffenen, durch Einbindung in Ent-
scheidungen und konkrete Verantwortlichkeiten, durch das Aufzeigen der Be-
dingungen nicht nur eines verträglichen Zusammenlebens im Nahbereich, sondern 
auch der Funktionsfähigkeit sozialer Systeme.“ (Nunner-Winkler 2005: 191) 

Damit rückt die Unterstützung und Förderung ethischer Lernprozesse auch in den 
Bereich der Bildung und der für Bildung zuständigen gesellschaftlichen Institutionen. 
„Moral ist lehrbar“ (Lind 2003). Ist die Notwendigkeit ethischen Lernens im Rahmen 
von Bildungsprozessen erkannt, so kann gefragt werden, inwieweit aus einem allge-
meinen Menschenrecht auf Bildung auch so etwas wie ein Menschenrecht auf ethische 
Bildung abgeleitet werden kann.  

2. Das Menschenrecht auf Bildung  
Menschenrechte gelten unabhängig von staatlicher Setzung, sie sind universell gültig, 
unverletzlich und unveräußerlich. Trotzdem tragen rechtliche Kodifizierung und fakti-
sche Akzeptanz einen Zeitindex. Die Formulierung von Menschenrechten reagiert auf 
historische Unrechtserfahrungen, auf gesellschaftliche Situationen mit bestimmten, 
aus Gerechtigkeitsgründen zu berücksichtigenden Bedürfnissen und Nöten (vgl. Biele-

________________________ 
4  Zu meiner Kritik an „Caritas in Veritate“ siehe Kruip (2009a). 
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feldt 1998). So hängt auch das Menschenrecht auf Bildung sowohl mit anthropologi-
schen Grundbedingungen wie mit einer gesellschaftlichen Situation zusammen, die ein 
Menschenrecht auf Bildung dringlich macht.  
Die Begründung eines solchen Menschenrechts auf Bildung5 wird deshalb zwar auch 
anthropologisch ansetzen und zeigen, dass der Mensch ein bildbares, bildungsfähiges 
und auf Bildung angewiesenes Wesen ist. In einem weiteren Schritt muss aber gezeigt 
werden, dass dies unter Bedingungen heutiger, moderner, globalisierter, hochkomple-
xer Gesellschaften in besonderem Maße gilt. So ist Bildung unabdingbare Vorausset-
zung der Subjektwerdung und gesellschaftlicher Beteiligung sowie in beiderlei Hin-
sicht notwendige Voraussetzung der Freiheit. Weil alle Menschen Bildung für ein 
menschenwürdiges Leben brauchen, muss ihnen auch ein Recht auf Bildung zuge-
standen werden, zunächst allgemein als moralisches Recht, dann aber auch präzisiert 
und kodifiziert als positives und einklagbares Recht. 
Man kann sogar sagen, dass in der heutigen ‚Wissensgesellschaft‘6 die Frage der Bil-
dung zur neuen ‚Sozialen Frage‘ wird. Der Begriff der Sozialen Frage war bekanntlich 
schon im 19. Jahrhundert entstanden, als der Wandel von einer noch feudal und stän-
disch geprägten Agrargesellschaft zur kapitalistischen Industriegesellschaft einsetzte 
und viele Menschen ihrer herkömmlichen Lebens- und Ernährungsmöglichkeiten 
beraubte. Das damit verbundene soziale Elend zwang die westlichen Industriegesell-
schaften zu einem Lernprozess, dessen Ergebnis darin bestand, dass nach und nach 
soziale Sicherungssysteme zur Bekämpfung der schlimmsten Armut und zur Abfede-
rung der sozialen Risiken einer kapitalistischen Marktwirtschaft geschaffen wurden. 
War die Soziale Frage damals die ‚Arbeiterfrage‘, so ist sie heute die ‚Frage der Bil-
dungsgerechtigkeit‘. In einer Wirtschaft, die in wachsendem Maße von modernen 
Kommunikationstechnologien geprägt ist, in der immer schneller neueste wissen-
schaftliche Ergebnisse umgesetzt werden, die sich zunehmend weltweit vernetzt und 
deren hochkomplexe Arbeitsabläufe ein vielseitigeres Kompetenzprofil erfordern, 
haben gering Qualifizierte immer weniger Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. 
Aber auch für andere Lebensbereiche – von der politischen Partizipation über die 
Beteiligung am kulturellen Leben bis hin zur persönlichen Lebensgestaltung – wird die 
eigene Ausstattung mit Bildungsgütern immer bedeutsamer. An der Verteilung des 
Zugangs zu Bildungsangeboten und der effektiven Möglichkeiten zu ihrer Wahrneh-
mung entscheidet sich zunehmend, ob die Verhältnisse einer Gesellschaft als ‚gerecht‘ 
gelten können. Wenn der Zugang zu Bildung in einer Gesellschaft ungleich verteilt ist, 
wenn insbesondere diese ungleiche Verteilung von Eigenschaften wie Wohnort, Her-
kunft, Sprachkenntnissen, finanziellen Ressourcen der Eltern etc. abhängt, dann han-
delt es sich um eine soziale Ungerechtigkeit.  
Um insbesondere diese sozialethischen Fragen aufzuarbeiten, die sich in der aktuellen 
Bildungsdebatte stellen, haben Marianne Heimbach-Steins (in Bamberg) und ich (am 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) in einem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanzierten Projekt seit Anfang 2006 bis einschließlich Februar 

________________________ 
5 Vgl. hierzu insbesondere Kunze (2007) und Kunze (2008). 
6 Vgl. Filipovic et al. (2003) und Filipovic (2007). 
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2009 Fragen der Bildungsgerechtigkeit und sozialethischer Kriterien zu ihrer Umset-
zung in Deutschland unter dem Fokus des ‚Menschenrechts auf Bildung‘ untersucht.7 
Ein menschenrechtlicher Zugang zum Thema Bildungsgerechtigkeit, wie er auch 
durch den Deutschland-Besuch des UN-Sonderberichterstatters für das Menschen-
recht auf Bildung, Vernor Muñoz, im Februar 2006 und seinen im März 2007 veröf-
fentlichten Bericht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben wurde8, hat mehrere 
Vorteile: In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der UNO von 
19489 und weiteren Kodifizierungen in diversen Konventionen und Abkommen hat 
man eine eindeutige, teilweise rechtlich verankerte und so gut wie universell gültige 
Grundlage, auf die man sich berufen kann und von der her die Kritik an mangelnder 
Bildungsgerechtigkeit mit größerem Nachdruck vertreten werden kann. 
Nach Art. 26 der AEMR hat jeder  

„das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der 
Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht 
ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar 
gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen ent-
sprechend ihren Fähigkeiten offen stehen.“ (Art. 26, Abs. 1)  

Zunächst ist das Menschenrecht auf Bildung ein negatives Recht: Niemand darf daran 
gehindert werden, sich zu bilden und entsprechende Bildungsmöglichkeiten in An-
spruch zu nehmen. Aber es ist auch ein positives Recht, und zwar im Bereich grundle-
gender Bildung. Diese ist obligatorisch, was das Menschrecht auf Bildung der Kinder 
gegen möglicherweise andere Interessen der Eltern schützt, und muss unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden. Aus der Formulierung des Menschenrechts auf Bil-
dung wird aber auch deutlich, dass es nicht nur um ein jedem zustehendes Minimum 
gehen kann. Zumindest in einer Gesellschaft, die über ausreichende Ressourcen ver-
fügt, darf es auch bei aller Bildung, die darüber hinausgeht, keine anderen Zugangsbe-
schränkungen geben als die jeweilige Eignung. Die gleiche Forderung ergibt sich auch 
schon aus dem allgemeinen Diskriminierungsverbot des Art. 2 AEMR:  

„Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen (…).“ 

Dabei müssen alle nicht nur formale, sondern reale Chancen des Zugangs zu den 
Bildungseinrichtungen haben, die ihrer Eignung entsprechen. Nach der AEMR gibt es 
mit Art. 28 sogar ein sehr bemerkenswertes, allgemeines positives Recht auf Instituti-

________________________ 
7  Im Folgenden greife ich auch auf einige Ergebnisse aus unserer Arbeit zurück. Vgl. Heimbach-

Steins et al. (2003); Heimbach-Steins et al. (2007); Heimbach-Steins et al. (2008); Heimbach-
Steins et al. (2009a), Heimbach-Steins et al. (2009b). Die beiden wichtigsten Arbeiten, die Disser-
tation von Katja Neuhoff und die Habilitationsschrift von Axel-Bernd Kunze, werden in diesem 
oder spätestens im nächsten Jahr erscheinen. Siehe auch www.menschenrecht-auf-bildung.de. Im 
Folgenden verwende ich auch Textpassagen aus dem bald erscheinenden Aufsatz Kruip (2009b). 

8 Siehe insbesondere Overwien et al. (2007); Muñoz (2007). 
9 Z. B. zu finden auf www.igfm.de/Allgemeine-Erklaerung-der-Menschenrechte.89.0.html (2.5.09). 
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onen und Verhältnisse, in denen die Realisierung dieser allgemeinen Menschenrechte 
möglich ist: 

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in 
welcher die in der vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten 
voll verwirklicht werden können.“ 

Man kann sich natürlich fragen: Ist Bildung überhaupt etwas, worauf man ein Recht 
haben kann? Kann man Bildung ‚einklagen‘? Aus pädagogischer Perspektive wird an 
einer Forderung eines Rechts auf Bildung häufig Kritik geübt.10 Ein solches Recht als 
einen Anspruch anderen oder dem Staat gegenüber könne es im strengen Wortsinn 
allein deshalb nicht geben, weil Bildung letztlich immer Selbstbildung sein müsse. Über-
haupt stelle der sozialethische Blick auf Fragen der Bildung, des Lernens und des pä-
dagogischen Handelns eine Verkürzung dar. Allenfalls könne es um ein Recht auf 
Ermöglichung von Bildung gehen, wobei sich die materiellen und personellen Ressour-
cen, die dafür notwendig seien, einem standardisierten und empirisch überprüfbaren 
Zugriff entzögen. Richtig daran ist sicherlich, dass sich Bildung im klassischen Ver-
ständnis kaum empirisch messen lässt und deshalb auch eine zu weit gehende Ver-
rechtlichungen des Bildungsprozesses problematisch wäre. Es ist aber doch ausge-
sprochen plausibel, dass für diejenigen, bei denen in empirischen Untersuchungen 
große Rückstände in Schlüsselqualifikationen wie Lesen, Textverständnis und mathe-
matischem Denken nachgewiesen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach auch die 
Möglichkeiten zu einer Bildung im klassischen Verständnis kaum gegeben sein dürften.  
Es ist klar, dass in Deutschland sehr wohl das Menschenrecht auf Bildung in erhebli-
chem Umfang verletzt wird, wenn Kinder ‚illegal‘ in Deutschland lebender Migranten 
aus Angst vor Entdeckung nicht zur Schule gehen bzw. geschickt werden. In manchen 
Bundesländern gibt es für sie entgegen dem Menschenrecht auf Bildung nicht einmal 
eine Schulpflicht (vgl. Neuhoff 2008). Aber auch die Tatsache, dass Bildungserfolg und 
Bildungszugang so stark vom Bildungshintergrund der Eltern abhängen, stellt eine men-
schenrechtlich nicht legitimierbare Diskriminierung dar (vgl. Kruip/Neuhoff 2008), 
zumal auch empirisch nachgewiesen ist, dass bei den vielen Übergängen, die in Deutsch-
land von einer Schulform zur nächsten bewältigt werden müssen, keinesfalls immer nur 
nach Eignung, sondern sehr häufig – bewusst oder unbewusst – nach der Bildungs-
ferne des Elternhauses entschieden wird. Besonders eklatant ist dieses Phänomen bei 
den Schullaufbahnempfehlungen, die Lehrer/innen Kindern für den Übergang von 
der Grundschule in eine weiterführende Schule geben. Aber auch die von Eltern oder 
Kindern selbst gesetzten Bildungsziele orientieren sich weniger an der Leistung als an 
den sozialen Erwartungen des Elternhauses und seines Umfeldes. Unter Bildungsfor-
schern ist inzwischen weitgehend Konsens, dass sich solche diskriminierenden Fakto-
ren innerhalb einer Bildungskarriere umso stärker bemerkbar machen, je mehr solche 
Schwellen zu überwinden sind, weil sich die Selektionsfaktoren multiplizieren.11  
Zur Konkretisierung des Menschenrechts auf Bildung ist es nun natürlich wichtig zu 
klären, was hier mit Bildung gemeint ist. Art. 26 gibt selbst eine Antwort: vor allem 

________________________ 
10  So z. B. bei Ladenthin (2009) und Poenitsch (2009). 
11 Hierzu insbesondere Ditton (2007). 
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„Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung“. Sicherlich sind darunter der 
Erwerb elementarer Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen, Grund-
kenntnisse zur Orientierung in gegenwärtigen Gesellschaften, die Beherrschung min-
destens einer Sprache und weitere Schlüsselqualifikationen gemeint, die alle eine we-
sentliche Voraussetzung dafür bieten, eine Berufsausbildung zu absolvieren, einen 
Arbeitsplatz zu bekommen, sich am demokratischen und kulturellen Leben zu beteili-
gen usw. Doch umfasst diese Bildung auch ethische Bildung? 

3. Ein Menschenrecht auf ethische Bildung als Implikation des Menschen-
rechts auf Bildung 

Das Menschenrecht auf Bildung, wie es in der AEMR formuliert worden ist, ist ein-
deutig offen für ein Bildungsverständnis, das sich keinesfalls auf eine Bildung im Sinne 
einer Ausbildung in grundlegenden Kulturtechniken oder für eine spätere Berufstätig-
keit begrenzen würde. Denn es heißt dort explizit im Art. 26, Abs. 2:  

„Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätig-
keit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.“  

Es geht hier also durchaus auch um eine Bildung im Sinne des klassischen Bildungs-
begriffs. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn man sich vor Augen führt, dass 
das Menschenrecht auf Bildung letztlich aus der Menschenwürde heraus begründet 
werden muss, diese Menschenwürde aber den Selbstzweck des Menschen und seiner 
Bildungsvollzüge impliziert.  
Eine Konsequenz daraus ist, dass es nicht nur ein Menschenrecht auf Bildung geben 
muss, sondern im Sinne der Achtung vor der Würde aller an Bildung Beteiligter auch 
ein Menschenrecht in der Bildung und auch Menschenrechte durch Bildung. ‚Men-
schenrechte in der Bildung‘ sind notwendig, damit auch die Rechte der Kinder, der 
Jugendlichen, der Eltern und der Lehrer/innen im Bildungsprozess selbst geachtet 
werden, weil sonst Bildung im Sinne der Bewusstseinsbildung für Menschenrechte 
selbstwidersprüchlich würde. Mit ‚Menschenrechte durch Bildung‘ ist gemeint, dass 
Bildung erheblich dazu beitragen kann und soll, dass Menschen ihre Rechte kennen, 
das Bewusstsein entwickeln, sie gegebenenfalls auch in Anspruch nehmen zu wollen 
und zugleich um Verfahren wissen, die dazu dienen können, entsprechende Rechte auch 
einzuklagen. 
Eine Menschenrechtsbildung, die zur „Stärkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten“ führt ist selbst schon ethische Bildung, haben doch die 
Menschenrechte einen eminent moralischen Charakter. Darüber hinaus ist keine „vol-
le Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit“ denkbar, ohne dass sich diese Persön-
lichkeit auch als ein moralisches Subjekt begreift, das über moralische Kompetenzen 
verfügen muss.  
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Dies wird auch im „Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte“ (1966 verabschiedet, 1976 in Kraft getreten)12, in dessen Artikel 13 ausführli-
che Bestimmungen zum Menschenrecht auf Bildung enthalten sind, im Wesentlichen 
bekräftigt, auch wenn hier nicht explizit von ‚ethischer Bildung‘ die Rede ist. Insbe-
sondere wird hier eigens betont,  

„daß die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
des Bewußtseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten stärken muß. Sie [die Staaten] stimmen fer-
ner überein, daß die Bildung es jedermann ermöglichen muß, eine nützliche Rol-
le in einer freien Gesellschaft zu spielen, daß sie Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft unter allen Völkern und allen rassischen, ethnischen und religiösen 
Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des 
Friedens unterstützen muß.“ (Art. 13, Abs. 1)  

In Textnr. 5 der ‚General Comments‘ dazu13 werden als wichtige Erziehungsziele auch 
die Gleichheit der Geschlechter und die Bewahrung der Umwelt genannt. Dabei be-
steht kein Zweifel, dass die Staaten auch mit dafür zuständig sind, dafür zu sorgen, 
dass Bildungsprozesse auf diese ethischen Inhalte und Ziele hin ausgerichtet werden. 
Also ist klar: Die Bildung, die im Menschenrecht auf Bildung gemeint ist, umfasst 
auch ethische Bildung. Damit impliziert das Menschenrecht auf Bildung auch ein 
Menschenrecht auf ethische Bildung.14 

4. Perspektiven der Umsetzung eines Menschenrechts auf ethische Bildung  
Allgemein gilt für das Menschenrecht auf Bildung, was auch sonst für die Garantie 
von Menschenrechten im Mittelpunkt steht: es ist zunächst die Rolle des Staates zu 
bedenken, auch wenn selbstverständlich durch Menschenrechte auch nicht-staatliche 
Akteure verpflichtet werden. Für die Präzisierung der staatlichen Verantwortung hat 
sich in der Arbeit der UN-Kommissionen, in den entsprechenden Kommentierungen 
und in der Literatur der Dreiklang ‚respect – protect – fulfill‘ herausgebildet.15 Zu-
nächst hat der Staat selbst die Menschenrechte zu respektieren (respect). Diese ‚Acht-
ungspflichten‘ verbieten ihm, durch irgendwelche Vorschriften oder Maßnahmen 
Menschen daran zu hindern, Bildungsmöglichkeiten, auf die sie ein Recht haben, in 

________________________ 
12  Der Text des einschlägigen Art. 13 findet sich online u. a. auf http://de.wikisource.org/wiki/ 

Internationaler_Pakt_%C3%BCber_Wirtschaftliche,_Soziale_und_Kulturelle_Rechte#Artikel_13.  
13   ‚General Comments‘ des UN-Ausschusses CESCR E/C.12/1999/10 vom 8.12.1999, Textnr. 4. 

Online unter www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH353.pdf. Vgl. Deutsches In-
stitut für Menschenrechte (2005). 

14  Das Verhältnis von Menschenrechten und Pflichten wird in diesem Beitrag nicht eigens themati-
siert. Aber es dürfte klar sein, dass der Anspruch auf Persönlichkeitsentwicklung und ethische 
Bildung nur realisiert werden kann, wenn das sich bildende Subjekt auch selbst (mehr oder weni-
ger explizit) eine moralische Pflicht zur Selbstbildung und dabei auch der ethischen Bildung für 
sich erkennt.  

15 Offenbar war es Asbjorn Eide, der als erster in einem ‚Report on the Right to Food as a Human 
Right‘ diese drei Pflichtenarten von Staaten herausgearbeitet hat. Siehe UN-Dokument 
E/CN.4/Sub.2/1987/23 (7. Juli 1987), para. 66-69. 

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2009-2-164 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 15:36:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2009-2-164


zfwu 10/2 (2009), 164-179 173 

Anspruch zu nehmen. Hier greift auch das schon erwähnte allgemeine Diskriminie-
rungsverbot. Eine entsprechende Aussage, die hier sogar explizit von ethischer Bil-
dung spricht, findet sich auch in Art 13 (3) des ‚Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte‘. Hier verpflichten sich die Staaten, „die 
Freiheit der Eltern (…) zu achten, (…) die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kin-
der in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen“. Der Staat 
hat darüber hinaus aber auch ‚Schutzpflichten‘, d. h. die Aufgabe, Menschen davor zu 
schützen (protect), dass andere deren Rechte verletzen. Er muss also einschreiten, 
wenn bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder Akteure, z. B. auch die Eltern von 
Kindern, den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten in unzulässiger Weise einschränken. 
Sollten drittens innerhalb der Gesellschaft auf Grund von privater oder zivilgesell-
schaftlicher Initiative nicht genügend Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden, so muss dies der Staat selbst tun. Er hat ‚Erfüllungspflichten‘ (‚fulfill‘), um 
ausreichend Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen. Er hat dabei eine Gewährleis-
tungsverantwortung, was aber nicht bedeutet, dass er immer durch eigene Einrichtun-
gen oder Organisationen Bildung anbieten wird, er muss allerdings dafür sorgen, dass 
dies überhaupt getan wird. 
Bei der weiteren Suche nach Kriterien der Umsetzung positiver Rechte hat sich ein  
‚4-A-Schema‘ als besonders fruchtbar erwiesen, das in UN-Menschenrechtsausschüs-
sen entwickelt und durch die Bildungsberichterstatter der UNO auf das Menschen-
recht auf Bildung angewandt worden ist. Es umfasst Verfügbarkeit (availability), Zu-
gänglichkeit (accessibility), Annehmbarkeit (acceptability) und Adaptierbarkeit (adap-
tability).16 Verfügbarkeit meint, dass überhaupt Bildungseinrichtungen in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen. Diese müssen dann allerdings auch für diejenigen, die sie 
benötigen, zugänglich sein. Das allein würde jedoch noch nicht ausreichen, wenn die 
Art des Bildungsangebots aus der Perspektive der zu bildenden Menschen aus morali-
schen bzw. religiösen Gründen oder aus Mangel an Qualität nicht akzeptabel wäre. 
Schließlich müssen Bildungsangebote so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der zu 
bildenden Personen ausgerichtet sein, insbesondere ihre Sprache, ihren lebensweltlichen 
Hintergrund, ihre späteren beruflichen Möglichkeiten usw. berücksichtigen. Bildung ist 
nämlich nur dann möglich, wenn das Angebot zu den Bildungsnachfragern passt.  
Was würde es nun bedeuten, diese Überlegungen zur Umsetzung des Menschenrechts 
auf Bildung auf ein Menschenrecht auf ethische Bildung zu beziehen? Der Respekt vor 
diesem Recht zwingt dem Staat eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Erziehungsin-
stanzen wie v. a. der Familie auf. Denn diese sind auf Grund der größeren Nähe zum 
Alltag sowie zur Lebenswelt, auf Grund des persönlicheren Charakters von Beziehun-
gen und wegen der zu respektierenden Vielfalt konkreter ethischer Lebensentwürfe 
eher in der Lage, einen Beitrag zur ethischen Bildung zu leisten. Die Schutzpflichten 
stehen jedoch in einer gewissen Spannung hierzu, denn sie verlangen vom Staat, dafür 
zu sorgen, dass nicht unmoralische, mit den Freiheitsansprüchen anderer inkompatib-
le Lebensentwürfe durch Erziehung propagiert werden, v. a. dann, wenn sich die be-
troffenen Kinder oder Jugendlichen nicht dagegen wehren können. So muss der Staat 

________________________ 
16 Ausführlich erläutert bei Tomasevski (1999: 18-26) und im bereits erwähnten UN-Dokument 

CESCR E/C.12/1999/10 vom 8.12.1999. 
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einschreiten, wenn bestimmte religiös oder ideologisch motivierte Gruppen von ‚Fun-
damentalisten‘ eine Erziehung zum Hass, zum Rassismus, zur Verachtung menschli-
cher Würde etc. propagieren. Kinder und Jugendliche müssen vor einer ‚Bildung‘ ge-
schützt werden, die zu Menschenrechtsverletzungen aufrufen würde. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Es ist sicherlich überaus problematisch, Kinder und Jugendliche 
in die Obhut von Bildungseinrichtungen zu geben, die von der rechtskatholisch-
fundamentalistischen Piusbruderschaft getragen werden. Es ist klar, dass es nicht ein-
fach ist, dies in jedem Einzelfall zu konkretisieren. Hier gibt es legitimer Weise Grau-
zonen und kontroverse Bereiche. 
Schwierig ist auch eine Konkretisierung der Erfüllungspflichten des Staates. Staatliche 
Bildungseinrichtungen müssen heute zwar viele Erziehungsdefizite primärer Sozialisa-
tionsinstanzen ausgleichen, sind dafür aber nicht besonders gut ausgerüstet. Nicht 
umsonst haben sich die Staaten während der UN-Dekade für Menschenrechtsbildung 
(1995-2004) mit der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten schwer getan und 
das Meiste zivilgesellschaftlichen Organisationen überlassen (vgl. Mihr 2005). Mit dem 
2005 beschlossenen ‚UN-Weltprogramm für Menschenrechtsbildung‘ werden jedoch 
auch der Staat und seine Bildungseinrichtungen explizit zu stärkeren Anstrengungen 
verpflichtet: 

„In den kommenden Jahren sollen die staatlichen Behörden die ‚Hauptdarstel-
ler‘ sein, wenn es darum geht, Menschenrechtsbildung in allen Schul- und Aus-
bildungsformen umzusetzen – unabhängig davon, ob es sich um Grund-, Be-
rufs- oder weiterführende Schulen handelt.“ (Mihr 2008: 36) 

Eine fundierte Menschenrechtsbildung besteht nun allerdings nicht in einer bloßen 
Information über Menschenrechtserklärungen und internationale Menschenrechtspak-
te. Es muss auch über Werthintergründe, Begründungsfragen, über konfligierende 
Rechte und moralische Motivation gesprochen werden. Menschenrechtsbildung ist 
auch ethische Bildung. ‚Hauptdarsteller‘ zu sein impliziert jedoch wohl nicht unbe-
dingt, dass alle entsprechenden Aktivitäten vom Staat ausgehen müssen und ihre 
Durchführung staatlicherseits genau vorgegeben sein muss. Um die Pluralität von 
Weltanschauungen zu respektieren, wird der Staat manches, was über ein Minimum an 
moralischen Regeln, die auch im Wesentlichen im Rechtssystem einer Gesellschaft 
verankert sind, hinausgeht, eher zivilgesellschaftlichen bzw. religiösen Trägern oder 
den Individuen in freier Selbstgestaltung überlassen. Er ist allerdings befugt und auf-
gerufen, dafür geeignete Freiraume zu schaffen, z. B. durch Religions- und Ethikun-
terricht an Schulen, durch die Integration berufsethischer Fragestellungen in Ausbil-
dungsgänge oder durch ethische Reflexionsangebote in einem Studium generale, zu 
denen verschiedenste Akteure eingeladen und zu Beiträgen aufgefordert werden. 
Aus der Einsicht heraus, dass ethische Bildung heute das ganze Leben begleiten und 
deshalb auch in Konzeptionen ‚Lebenslangen Lernens‘ seinen Platz finden muss, inso-
fern dieses nicht allein Aus-, Fort- und Weiterbildung, sondern auch Persönlichkeits-
bildung umfasst, haben wir an einem Projekt zum Thema ‚Ethisches Lernen in der 
allgemeinen Erwachsenenbildung‘ mitgewirkt.17 Ziel des Projektes ist es, ethische 
________________________ 
17  Das Projekt wird seit Januar 2007 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert 

und von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung getragen. Die Er-
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Bildung nicht als zusätzliches Angebot, sondern als Querschnittsaufgabe der allgemei-
nen Erwachsenenbildung fest zu verankern. Da in ganz ähnlicher Weise ethische Fra-
gen als Querschnittsaufgaben in beruflichen Ausbildungsgängen zu realisieren wären, 
scheint es mir angebracht, auf einige zentrale Ansätze und Erfahrungen aus diesem 
Projekt auch hier kurz einzugehen. 
Ethisch relevante Fragen treten nämlich in alltäglichen kulturellen Zusammenhängen, 
in Sozialisations- und Kommunikationsprozessen und insbesondere in allen mögli-
chen Bildungszusammenhängen auf, zumeist allerdings in Form impliziter Themen 
und Lerngelegenheiten, die jedoch explizit gemacht und zu ethischem Lernen genutzt 
werden können. Fragen des Sollens und Dürfens, des Erlaubten und Verbotenen sind 
in den unterschiedlichsten Kursen und Seminaren Gegenstand des Gesprächs, werden 
jedoch häufig nur beiläufig behandelt, manchmal sogar bewusst ausgeblendet oder 
verdrängt, jedenfalls nicht ausreichend als explizite Gelegenheiten für ethisches Ler-
nen genutzt. Teilnehmern/innen entgeht damit eine wichtige Möglichkeit ihr Lebens- 
und Daseinswissen nicht nur beiläufig, sondern durch ausdrückliche, methodisch kon-
trollierte Denk- und Lernprozesse zu erweitern.18  
Wir haben dem Projekt einen offenen Begriff ‚ethischen Lernens‘ zugrunde gelegt, der 
psychische Entwicklungsprozesse und emotionale Komponenten nicht ausblendet, 
aber einen gewissen Akzent legt auf vernunftmoralische Argumentationskompetenz. 
Ethisches Lernen umfasst danach gleichermaßen den Zuwachs an ethisch relevantem 
Wissen wie die Weiterentwicklung ethischer Kompetenz. Es lässt sich in vier Dimen-
sionen beschreiben: Erstens muss ethisch relevantes Wissen erworben werden, damit 
ein moralisches Problem in einer gegebenen Situation überhaupt erkannt werden 
kann. Dann braucht es zweitens die Sensibilität, um sich durch ein moralisches Prob-
lem selbst herausgefordert zu sehen, drittens die Fähigkeit, sich mit Hilfe argumentati-
ver Prozesse ein moralisches Urteil zu bilden und viertens die Motivation, auch die-
sem moralischen Urteil gemäß zu handeln. Ethisches Lernen hat dann stattgefunden, 
wenn ein moralisches Problem aufgrund erweiterten Wissens oder gestiegener Kom-
petenz in einem der genannten Bereiche nach dem Lernprozess besser bearbeitet wer-
den kann als zuvor.  
Zur Förderung ethischen Lernens wurde ein Konzept der Moderation und Förderung 
ethischer Lernprozesse entwickelt, das einen vierstufigen Prozess vorsieht, der die 
Komponenten Entdecken, Initiieren, Begleiten und Ergebnissicherung umfasst. Aus-
gangspunkt bildet ein konkreter moralischer Konflikt, der im Kursgeschehen entwe-
der implizit auftritt oder als Teil des Kursthemas ausgewählt wurde. Nachdem ein 

______________________________ 
gebnisse werden Anfang des nächsten Jahres in Form eines Sammelbandes, hgg. von Helga Gis-
bertz, Gerhard Kruip und Markus Tolksdorf im W. Bertelsmann-Verlag, voraussichtlich unter 
dem Titel ‚Ethisches Lernen in der allgemeinen Erwachsenenbildung‘ veröffentlicht werden. Ich 
verwende hier Teile aus Kruip/Winkler (2008). Zu allgemeinen grundsätzlichen Informationen 
zum Projekt siehe unser ‚Basispapier‘ Kruip/Winkler (2007), Winkler (2008) sowie die Angaben 
auf www.ethisches-lernen.de.  

18  Das Projekt ‚Ethisches Lernen in der allgemeinen Erwachsenenbildung‘ hat dazu geeignete Mo-
delle entwickelt, Kursleitende entsprechend geschult und anschließend in einer breiten Erpro-
bungsphase die Reichweite solcher Modelle für die Entwicklung von Urteilskompetenz, Über-
zeugungen, Einstellungen und Werthaltungen erforscht. 
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impliziter Ausgangspunkt entdeckt worden ist, muss er zum Thema gemacht und 
damit ein Prozess initiiert werden, durch den der moralische Konflikt einer ethischen 
Reflexion zugänglich gemacht werden kann. Die Dozenten/innen haben dann die 
Aufgabe, den angestoßenen ethischen Diskurs durch notwendige Differenzierungen, 
Erklärungen, Ergänzungen und theoretische Bezüge zur Ethik zu begleiten. Den Ab-
schluss des Prozesses bildet die Ergebnissicherung, die z. B. daraus bestehen kann, 
erreichte Konsense bzw. bestehen bleibende Dissense festzuhalten. Mit diesem so-
wohl situativen wie progressiven Ansatz wird besonders der Motivationsstruktur er-
wachsener Lernender, die sich durch die zentrale Bedeutung des persönlichen Zu-
gangs zum Bildungsinhalt auszeichnet, oder der Entwicklungsstufe des moralischen 
Bewusstseins Erwachsener, die in der Regel bereits über ausgeprägte Überzeugungs- 
und Gewohnheitsmuster verfügen, Rechnung getragen.  
Solche Überlegungen können sehr wohl auch in Ausbildungsgänge, beispielsweise in 
das Hochschulstudium, übertragen werden, und zwar auch in Veranstaltungen, die 
gerade nicht ein ethisches Thema explizit behandeln, sondern gerade in solche, in 
denen ethische Themen mitschwingen, aber auch offensiv angesprochen werden kön-
nen. Gerade für die Wirtschafts- und Unternehmensethik gilt ja, dass es sich um Fra-
gestellungen handelt, die sich aus konkreten Problemkonstellationen ergeben, am 
besten konkret in diesem Kontext bearbeitet werden und wohl dadurch am ehesten 
die Chance besteht, dass ethische Einsichten auch umgesetzt werden. Allerdings fehlt 
es oft an der moralischen Sensibilität zur Wahrnehmung der ethischen Implikationen 
und an der Fähigkeit, diese Fragen auf einem Niveau zu reflektieren, das den sonst 
üblichen intellektuellen Standards des Faches entspricht. Würde man für die wirt-
schafts- und unternehmensethische Ausbildung der Betriebs- und Volkswirtschaft-
ler/innen einzig und allein auf wirtschafts- und unternehmensethische Sonderveran-
staltungen setzen, die ohne klare Bezüge zum sonstigen Ausbildungsgang zu absolvie-
ren wären, so entstünde die Gefahr, dass hier ein von den Kernfächern relativ isolier-
ter Lernbereich mit einer ganz anderen Denkkultur etabliert würde, der bei den Stu-
dierenden möglicherweise nicht mit der gleichen Ernsthaftigkeit studiert würde, son-
dern als eine Art Orchideenfach innerhalb der Disziplin nicht wirklich ernst genom-
men würde. Deshalb erscheint es notwendig, sich auch in den volks- und betriebswirt-
schaftlichen Kerngebieten und den dafür vorgesehen Lehrveranstaltungen Zeit für die 
Auseinandersetzung mit impliziten ethischen Fragen zu nehmen, auch hier also die 
ethische Reflexion als Querschnittsaufgabe zu implementieren. Zugleich dürfte aber 
eine solche Integration alleine nicht ausreichen, um der Komplexität wirtschafts- und 
unternehmensethischer Fragen insgesamt gerecht zu werden, den Studierenden eine 
echte Teilnahme an den internationalen wirtschafts- und unternehmensethischen Dis-
kursen zu ermöglichen und das hohe Niveau der dabei notwendigen, philosophischen 
Rationalität sichtbar und erlernbar zu machen. Deshalb plädiere ich für eine Kombi-
nation beider Ansätze: die Etablierung eines eigenen Pflichtfaches ‚Wirtschafts- und 
Unternehmensethik‘ im betriebs- und volkswirtschaftlichen Studium sowie die Integ-
ration ethischer Fragen als Querschnittsaufgabe in alle Fächer dieses Studiums. 
Entscheidend ist dabei aber die Kompetenzentwicklung der Dozenten/innen, welche 
durch eine Sensibilisierung für implizite ethische Fragestellungen, die Beschäftigung mit 
der Analyse ethischen Sprechens, mit Modellen der Argumentations- und Kontextanalyse 
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sowie mit ethischem Grundlagenwissen über prominente ethische Argumentations-
muster und ethische Theorien gefördert werden müssen, um den hohen Anforderungen 
eines solchen Konzepts gerecht werden zu können. Auf Seiten der Dozenten/innen 
ist ein Zuwachs an ethischer Wahrnehmungskompetenz und Argumentationskompe-
tenz notwendig, um ihre Professionalität zu steigern und damit das bildungspolitische 
Ziel der Qualitätsentwicklung und der dafür ebenfalls notwendigen Reflexion ethischer 
Implikationen zu unterstützen. Insofern stehen Wirtschafts- und Unternehmensethi-
ker/innen auch vor der Aufgabe, die eigenen Kollegen/innen in Betriebs- und Volks-
wirtschaft nachhaltig in unternehmens- und wirtschaftsethischen Fragen fortzubilden. 
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